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XXVII. Nachtrag
zum Geschäftsreglement des Kantonsrates
vom 4. Dezember 2024

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen
hat von der Botschaft des Präsidiums vom 14. August 20241 Kenntnis genommen 
und
erlässt:2

I.

Der Erlass  «Geschäftsreglement  des  Kantonsrates  vom 24. Oktober 1979»3 wird 
wie folgt geändert:

Art.  150
2 (geändert)  Wer am gleichen Tag an wenigstens zwei oder mehr Sitzungen von 
jeweils zwei insgesamt wenigstens vier Stunden Dauer oder mehr teilnimmt, er-
hält ein erhöhtes Taggeld.

Art.  151
2 (geändert)  Mitglieder des PräsidiumsKantonsrates, die keine Funktionsentschä-
digung erhalten, erhalten Taggeld und Entfernungszuschlag oder Fahrtentschädi-
gung, wenn sie den Kantonsrat im Auftrag des Präsidiums an einem Anlass ver-
treten.
3 (neu)  Mitglieder des Präsidiums erhalten für die Teilnahme an funktionsbezoge-
nen Weiterbildungen eine Entschädigung nach den Bestimmungen von Art. 150 
und Art. 153 Abs. 2 dieses Reglements.

Art.  154bis

2 (geändert)  Die Entschädigung richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 150 
und 153 dieses ReglementesReglements.

1 ABl 2024-00.170.519.
2 In Vollzug ab 1. Januar 2025.
3 sGS 131.11.
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Gliederungstitel nach Art. 161

(neu) 4. Berufliche Vorsorge (4.4.)

Art.  161bis (neu)
Grundsatz
1   Der Kanton richtet den Mitgliedern des Kantonsrates einen jährlichen Vorsor-
gebeitrag aus.

II.

Der Erlass «Kantonsratsbeschluss über die Entschädigung der Mitglieder und der 
Fraktionen des Kantonsrates vom 20. Februar 1991»4 wird wie folgt geändert:

Ziff.  1
1   Die Entschädigungen für die Mitglieder des Kantonsrates nach Art. 150 des Ge-
schäftsreglements des Kantonsrates5 werden wie folgt festgesetzt:
b) (geändert) erhöhtes Taggeld für wenigstens zwei oder mehr Sitzungen von je-

weils zwei insgesamt wenigstens vier Stunden Dauer oder mehr am gleichen 
Tag: Fr. 600.–;

Ziff.  2bis (neu)
1   Der jährliche Vorsorgebeitrag des Kantons nach Art. 161bis des Geschäftsregle-
ments des Kantonsrates6 an die Mitglieder des Kantonsrates beträgt 12 Prozent der 
jeweiligen Bruttoentschädigung.
2   Die Mitglieder des Kantonsrates entscheiden über die Verwendung ihres jährli-
chen Vorsorgebeitrags.

III.

[keine Aufhebung anderer Erlasse]

4 sGS 131.12.
5 sGS 131.11.
6 sGS 131.11.
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IV.

Dieser Nachtrag wird ab dem 1. Januar 2025 angewendet.

St.Gallen, 4 Dezember 2024

Die Präsidentin des Kantonsrates:
Barbara Dürr
 
Der Generalsekretär des Kantonsrates:
Lukas Schmucki
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